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Die Heterogenität der Familie ist eine Tat
sache, Familie und Gesellschaft haben sich  
geändert. Neue Familienformen ergänzen bis
herige, und bisher latent gelebte werden nun 
sichtbar gelebt. Der historische Wandel hat 
sich in den letzten Jahrzehnten beschleunigt. 
Familie bedeutet heute zunehmend Selbst
bestimmung und weniger Fremdbestimmung. 
Die Interessen der Familienmitglieder stehen 
im Mittelpunkt der Familie und seltener denn 
je kulturelle Vorgaben etwa durch Staat,  
Kirche oder Schule. Statistische Auswertun
gen zu Familienformen in BadenWürttem
berg zeigen, dass sie die Vielheit der Familie 
bislang nur sehr selektiv beschreiben kön 
nen. Gleichzeitig versucht die Gesellschaft  
im Interesse ihrer Einheit mit dieser Vielheit 
klarzukommen. Besonders Politik und Recht 
beabsichtigen, den Raum dessen neu zu ver
messen, was als Familie gesellschaftlich an
zuerkennen sei.1

1. Was verstehen wir unter Heterogenität 
von Familien?

Obwohl ihr Ursprung im noch nahen 18. und 
19. Jahrhundert liegt, hat bis weit in das  
20. Jahrhundert hinein im Alltag nur eine Vor-
stellung von Familie dominiert, und zwar die 
mitunter als „bürgerliche Kleinfamilie“ be-
zeichnete Konstellation mit der semantisch  
spezifizierten Reihenfolge: Mann, Frau, Ehe  
und Kinder.2 Frau und Mann, Mutter und  
Vater galten „von Natur aus und wesens- 
mäßig“ als unterschiedlich und als „ergän- 
zende Teile eines Ganzen“. Andere Familien  
wie beispielsweise alleinerziehende Mütter  
mit Kindern wurden daher als unvollständig 
und defizitär angesehen. Aufgaben und Auto-
rität waren in der Familie entlang von Ge- 
schlecht und Alter unbestritten hierarchisch  
und patriarchalisch verteilt. Der Mann als  
„das Haupt“ der Familie war allein für außer-
häusliche Erwerbstätigkeit und Verdienst zu-
ständig, die Mutter als „die Seele“ der Familie 
für Haushalt und Erziehung der Kinder. Diese  
Trennung der Lebensrealitäten wurde zu-
nehmend die Regel, die erwerbstätige Mutter 
die Ausnahme, allein aus ökonomischer Not 
heraus zugelassen. Die Primärsozialisation  

des Kindes geschah „konkurrenzlos“ und  
„monopolistisch“ in der Familie; die Erzie- 
hung außerhalb der Familie beschränkte  
sich auf die Schule mit der weitgehenden  
Ausschließung der Mädchen von der höheren  
Bildung. Der Wille des Kindes zählte sel- 
ten. Sein Lebensweg hing von den Wünschen 
der Eltern ab, es hatte sich dem Willen der  
Eltern unterzuordnen.3

Mit seinen religiösen und politischen An-
schauungen blieb man zumeist unter seines-
gleichen.4 Die Herkunft, das Dorf und das  
Stadtviertel bildeten die kulturelle Grenze. Die 
Grenzen der kulturellen Milieus wurden sel- 
ten überschritten, nicht nur von denen dies- 
seits, sondern auch von jenen jenseits dieser 
Grenzen. Diese gleichsam segmentär und  
stratifikatorisch differenzierte Welt mit ihren 
Mechanismen Inklusion und Exklusion war  
übersichtlich, bot eine gewisse Ordnung und 
mit ihr eine Gemeinsamkeit in der Orien- 
tierung.5 Familie und Privatleben richteten  
sich überwiegend an der Autorität von Staat,  
Kirche und Schule aus. Innerhalb dieser  
Grenzen war Familie weitgehend außen- 
orientiert und homogen.

Diese semantische wie strukturelle Homo- 
genität der Familien existierte trotz sicht- 
barer Auflösung noch vor 50 Jahren.6 Familie 
war oft der letzte Gegenentwurf zu einer Idee 
der Moderne: der selbstbestimmten und  
gleichberechtigten Teilnahme des einzelnen 
Menschen als Person an der Gesellschaft.7  
Spätestens seit den 1970er-Jahren setzt sich 
auch in der Familie ein kultureller Wandel  
durch. Langsam, aber stetig werden die letzten 
kulturell unterstellten Wesensdifferenzen  
zwischen Mädchen und Jungen, Frauen und  
Männern abgebaut. Die zunehmende kultu- 
relle Gleichgültigkeit gegenüber dem Ge- 
schlecht und seinen natürlichen Unterschie- 
den steigert die sozialen Möglichkeiten, Fa- 
milie herzustellen und zu gestalten. Bisherige  
manifeste Möglichkeiten werden ergänzt  
durch bislang latente Möglichkeiten. Es  
sind drei historische Entwicklungen hervor-
zuheben, die zu einer gesteigerten semanti- 
schen und strukturellen Heterogenität von  
Familie geführt haben.
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1.1. Eine gesteigerte selbstbestimmte  
Innenorientierung der Familie an  
Personen infolge ihrer Herauslösung  
aus traditionalen Bezügen

Seit eh und je haben Familien eine strukturelle 
Vielfalt selbst hergestellt.8 Sie reichte von der 
Kernfamilie eines nach unterschiedlichen Re-
geln verheirateten Elternpaares mit leiblichen 
Kindern, oft eingebettet in vielfältige Haus- 
halts- und Verwandtschaftsstrukturen, über 
Einelternhaushalte, Patchworkfamilien und  
Familien mit adoptierten Kindern bis hin,  
zwar eher latent, zu Familien mit nicht ver-
heirateten und homosexuellen Eltern. Was  
sich geändert hat, ist die Orientierung bei der 
selbstbezüglichen Herstellung der Familie. Zu 
den Merkmalen der Moderne gehört die Um-
stellung von der Familie als gesellschaftlicher 
Institution mit ihren politischen, rechtlichen, 
ökonomischen und religiösen Vorgaben auf  
die Familie als Eigengründung ihrer Mitglie- 
der mit einer unregulierten Heiratspraxis und 
einer Liebe als semantischer Eigensinn und  
alleiniger Grund für Partnerschaft und Familie. 
Mit dieser grundsätzlichen Umstellung der  
Familie von Fremdbestimmung auf Selbst-
bestimmung fallen Außenorientierung und  
Innenorientierung auseinander und zugleich 
verändert sich die Orientierung der familialen 
Kommunikation: Die Person, besonders das 
Kind als Person, ist in der Gegenwart die pri-
märe Adresse der Orientierung und seltener 
denn je zuvor weder eine „göttliche“ oder „na-
türliche Ordnung“ noch eine segmentär oder 
stratifikatorisch begründete Tradition.9 

1.2 Eine paradoxe familiale Kommunikation, 
die seltener auf Hierarchie und häufiger 
auf Verhandlungen beruht

Die Kommunikation der Familie ist in dem  
Sinne paradox, dass sie zugleich abhängig  
und unabhängig von ihrer psychischen und  
sozialen Umwelt ist, dass die Selbstgestaltung 
der Familie zugleich offen und geschlossen  
gegenüber ihrer Umwelt ist. Sie ist besonders 
von den Gefühlen und Gedanken der Eltern  
und deren jeweils einzigartigen, individuellen 
Sozialisation und singulären Präferenzen ab-
hängig, sie ist abhängig von einer komplexen 
sozialen Umwelt. Externe soziale Sachver- 
halte wie Arbeit und Konsum, Erziehung und 
Bildung, Ernährung und Gesundheit können 
Möglichkeiten erweitern oder einschränken; 
zudem sind sie zunehmend volatil, ungewiss 
und mehrdeutig. Über das Internet als neues 
Medium der Mitteilung und des Verstehens  
von Informationen stehen soziale Sachver- 
halte nahezu grenzenlos, selbstverständlich  

und vielfältig zur Verfügung. Die soziale Um-
welt gelingt „gefiltert“ durch die einzelnen  
Familienmitglieder in die Familie. Die Familie 
ist dadurch offen gegenüber sozialen Sach-
verhalten ihrer Umwelt und zugleich geschlos-
sen darin, wie sie diese intern thematisiert.10 

Dabei hat sich die familieninterne Kommuni-
kation nachhaltig von einer hierarchisch struk-
turierten, auf Abhängigkeit, Befehl und Ge- 
horsam basierenden zu einer egalitären, part-
nerschaftlichen Kommunikation gewandelt.11 
Damit hat sich die Geschlechtsrolle der Eltern 
ebenso verändert wie die Position des Kin- 
des in der Familie, ungeachtet seines Ge-
schlechts. Eine gleichberechtigte Teilnahme 
beider Elternteile und die Anerkennung, dass 
ein Kind eine eigenständige Persönlichkeit ist, 
deren Bedürfnisse und Wille in der Erziehung 
zu respektieren sind, um es in die Lage zu ver-
setzen, autonom über die Art seiner Lebens-
gestaltung zu entscheiden, bedeutet, dass nun 
grundsätzlich alle Optionen etwa bei Haushalt, 
Erwerbsbeteiligung der Eltern und Erziehung 
des Kindes denkbar und verhandelbar sind.  
Seltener Befehl, sondern häufiger Verhand- 
lung ist die Form, in der entschieden wird,  
wie man zusammenlebt, wie man arbeitet,  
wie man konsumiert, wie man sich ernährt  
und wie man erzieht.

Während dieser operativen Geschlossenheit 
verhalten sich Familien aber alles andere als 
trivial gegenüber äußeren Einflüssen. Bei-
spielsweise können ein vergleichsweise ge- 
ringes wie auch ein hohes Einkommen und  
Vermögen zum Wohl der Familie beitragen.12 
Entscheidend für das Wohl der Familie ist  
nicht nur die Höhe von Einkommen und Ver-
mögen, sondern auch, dass die Familie die  
ökonomischen Sachverhalte selbstbestimmt 
behandeln kann, also gleichsam unabhängig 
vom externen Sachverhalt.

1.3 Ein dialektischer Anspruch auf Besonder 
heit infolge gesteigerter individueller 
Ansprüche und familialer Varietät

Die Kommunikation der Familie ist insofern  
dialektisch, als das Verstehen der Einzigartig-
keit des jeweils anderen Familienmitgliedes, 
seine Besonderheit, seine individuellen An-
sprüche allgemein anerkannte kulturelle  
Ideen moderner Partnerschaft und Familie  
voraussetzt. Aus einem Überschuss an Mög-
lichkeiten dessen, was als Partnerschaft und 
Familie zählen kann, muss nun jeder für sich 
selbst wählen, was er mit anderen als Familie 
aktualisiert. Auf diese Weise ermöglicht die  
einzelne Familie das Erleben der Einzigartig- 
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keit des jeweils anderen Familienmitgliedes, 
seine Besonderheit, und zugleich erzeugt sie  
in ihrer Selbstgestaltung stets Besonderes.  
Die gesellschaftliche Öffnung der Familie für  
gleichgeschlechtliche Paare findet ihre Ent-
sprechung in veränderten Selbstverständ- 
nissen und Verhaltensstilen der Individuen.  
Homosexuelle Eltern erziehen heute ihre Kin-
der mit einer Offenheit und Selbstverständ-
lichkeit, wie sie vor 20, 30 und erst recht  
vor 50 Jahren noch unvorstellbar waren. Mit  
anderen Worten: Familiale Vielfalt ermöglicht 
individuelle Vielfalt und umgekehrt. Während 
dieser Co-Evolution kann es für die Familie  
wichtig sein, dass sie nicht nur für sich selbst, 
sondern ebenso für andere als Familie sicht- 
bar handelt. Dieses sogenannte „Displaying 
Family“ als ein „Sich-Zeigen“ als Familie  
kann einhergehen mit dem Anspruch auf An-
erkennung der Besonderheit der eigenen  
Familie durch die Allgemeinheit.13 Ungeachtet 
ihrer strukturellen Vielfalt ist Familie somit  
Ausdruck von eigensinnigen Überzeugungen 
jener, die sich selbst beschreiben als Familie 
und die heute zudem erwarten, dass dies in  
seiner Besonderheit in der sozialen Umwelt  
von anderen allgemein anerkannt wird: von 
Freunden, Verwandten, aber gleichermaßen 
von Politik, Recht und Erziehungssystem. 

2. Empirische Schlaglichter auf die  
Heterogenität von Familien

Wesentliche Strukturdimensionen zur Be-
schreibung der Vielfalt familialer Lebenswirk-
lichkeit sind unter anderem (neue) Formen  
von Elternschaft, die Haushaltszusammen-
setzung, der Institutionalisierungsgrad der  
elterlichen Beziehung, die Strukturen der  
Haushaltsorganisation und die räumliche  
Struktur der Familie.14 Diese Aufzählung  
deutet schon an, dass die Vielfalt familialer  
Lebensformen weit über die übliche Darstel-
lung des Wandels von Familienformen hinaus-
geht, die die amtliche Statistik ermöglicht. In-
sofern beschreibt das folgende Kapitel nur  
einen Ausschnitt der Vielfalt familialer Lebens-
formen.  

2.1 Empirische Vielfalt von multipler  
Elternschaft – Fehlende Daten 

Multiple Elternschaft entsteht durch das Aus-
einanderfallen biologischer, familialer und  
rechtlicher Elternschaft, zum einen durch Ent-
kopplung von einander, zum anderen durch 
Aufspaltung der jeweiligen Elternschaft.15  
Multiple Elternschaft ist historisch kein neues 
Phänomen. Sie dürfte heute aber offener und 

selbstverständlicher und damit sichtbarer  
und häufiger gelebt werden. Die empirischen 
Beobachtungen zu multipler Elternschaft be-
schränken sich auf die soziale Elternschaft.  
Sie liefern nur ungenaue Angaben über die  
tat sächliche Verbreitung von familialer und  
rechtlicher Elternschaft und lassen nur an-
zunehmende Rückschlüsse auf eine biolo- 
gische Elternschaft zu. Empirische Infor- 
mationen über Eltern und Kinder liefert in 
Deutschland vor allem der Mikrozensus. 

Das Folgende betrachtet zunächst die Eltern, 
die gemeinsam mit minderjährigen Kindern 
wohnen. In Baden-Württemberg lebten 2021 
rund 2,1 Millionen (Mill.) Eltern. Davon lebten 
91 % in einer geschlechtsungleichen Paar-
gemeinschaft, etwa 0,6 % lebten in einer ge-
schlechtsgleichen Paargemeinschaft. Weitere 
gut 8 % wohnten allein mit ihren Kindern  
zusammen. In den meisten Fällen dürfte es  
sich um eine soziale und biologische Eltern-
schaft handeln, deren Anzahl ergänzt werden 
müsste um die Eltern, die getrennt von ihren 
minderjährigen Kindern leben und dennoch 
faktisch die Elternschaft ausüben. Zum mög-
lichen rechtlichen Status der zusammen-
wohnenden Eltern: 83 % der Eltern lebten in 
Baden-Württemberg verheiratet zusammen, 
weitere 10 % ledig und 7 % verheiratet ge- 
trennt, geschieden oder verwitwet. Die meis- 
ten der verheiratetet zusammenlebenden  
Eltern dürften auch die rechtliche Elternschaft 
besitzen. Diese dürfte jedoch nicht in diesem 
Maße für jene Eltern gelten, die nicht verhei-
ratet eine Paargemeinschaft bilden. Darauf  
deutet auch folgende Beobachtung hin: Leben 
zwei Eltern zusammen, bedeutet das nicht  
immer, dass die bei ihnen wohnenden Kinder 
auch die gemeinsamen Kinder sind. Als Folge 
von Trennung, Scheidung, aber auch Tod und 
Wiederverheiratung können Stieffamilien ent-
stehen. Es sind Familien, in denen Kinder, die 
aus früheren Partnerschaften stammen, im  
gegenwärtigen Haushalt leben. In diesem  
Haushalt leben also Kinder nur von einem  
Partner neben möglichen gemeinsamen Kin-
dern. Es ist davon auszugehen, dass bei nicht 
verheiratet zusammenlebenden Eltern fami- 
liale und rechtliche Elternschaft am ehesten 
auseinanderfallen. Etwa 7 % bis 13 % der  
Familien in Deutschland sind Stieffamilien.16

Der jeweilige Anteil nicht biologischer Eltern-
schaft dürfte jedoch immer nur eine Unter- 
grenze bilden, da hier die Information fehlt,  
wie viele von den gemeinsamen, aber auch  
von den nicht gemeinsamen Kindern adoptiert 
oder in Pflege genommen sind. Setzt man die 
Anzahl der Adoptionen von Minderjährigen  
und die Lebendgeborenen eines Jahres ins  
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weiteren Sinn).

Verhältnis zueinander, dann sind in Deutsch-
land 0,5 % (2020) der minderjährigen Kinder 
adoptiert. Außerdem sind fast 3 % (2019) der 
Geburten Folge einer künstlichen Zeugung.  
Die Anteile sind vergleichsweise gering, aber 
in absoluten Zahlen sind das 3 774 adoptierte 
minderjährige Kinder und 21 588 Kinder, die 
durch künstliche Befruchtung entstanden  
sind. Zudem fehlen die Lebendgeborenen, die 
außerhalb von Deutschland nach einer künst-
lichen Zeugung geboren wurden.17 

2.2 Vielfalt von Familienformen in  
BadenWürttemberg

Die beschriebenen Formen multipler Eltern-
schaft spiegeln die Vielfalt gelebter Eltern- 
schaft. Im Folgenden sollen einige Schlaglich-
ter auf die strukturelle Vielfalt von Familie ge-
richtet werden, soweit sie sich durch die Daten 
der amtlichen Statistik abbilden lässt.

2021 lebten 76 % der Familien mit minder- 
jährigen Kindern in Baden-Württemberg als 
Ehepaare zusammen, 9 % waren nicht ehe- 
liche Paare und 15 % Alleinerziehende. Der  
Anteil von Ehepaaren an allen Lebensformen 
mit Kindern ist in den vergangenen 20 Jahren 
zurückgegangen und der nicht ehelicher Paare 

angestiegen (siehe Schaubild)). Auch der An-
teil alleinerziehender Mütter hat zugenommen. 
Der Anteil alleinerziehender Väter lag über die 
Jahre hinweg dagegen konstant bei rund 2 %. 

Die Heterogenität von Familie zeigt sich nicht 
nur in der zunehmenden Vielfalt von Lebens-
formen. Auch innerhalb der jeweiligen Fami-
lienformen sind die Voraussetzungen und  
Ressourcen und damit auch die Lebenslagen 
sehr unterschiedlich. Dies soll im Folgenden  
am Beispiel von Alleinerziehenden mit Blick  
auf die Bildung und Erwerbsbeteiligung ver-
deutlicht werden. 

In Baden-Württemberg lebten 2021 rund  
168 200 Alleinerziehende mit Kindern unter 
18 Jahren. Der Anteil der Alleinerziehenden  
mit Migrationshintergrund hat in den letzten 
Jahren zugenommen. 2021 hatten in Baden-
Württemberg 43 % aller Alleinerziehenden  
einen Migrationshintergrund.18 Alleinerzie- 
hend zu sein ist in der Regel keine Lebens- 
form, die angestrebt wird. Dies wird deutlich, 
wenn man den Familienstand von Alleiner-
ziehenden betrachtet: 41 % der Alleinerzie- 
henden mit minderjährigen Kindern waren  
geschieden und 17 % (noch) verheiratet, aber 
nicht mehr zusammenlebend; 83 % der Allein-
erziehenden waren alleinerziehende Mütter.

Familien mit Kindern in Baden-Württemberg 1999 bis 2019 nach Familientyp S

Statistisches Landesamt Baden-Württemberg 371 22

Familien mit Kindern unter 18 Jahren; in % der Lebensformen mit Kind(-ern)

Datenquelle: FamilienForschung Baden-Württemberg (eigene Berechnungen).
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19 Aktiv erwerbstätig waren 
63 % der alleinerziehen-
den Mütter mit minder-
jährigen Kindern.

20 Ministerium für Soziales, 
Gesundheit und Integra-
tion Baden-Württemberg 
(2021): Teilhabechancen 
von Kindern und Jugend- 
lichen in Baden-Württem- 
berg, https://sozialminis 
terium.baden-wuerttem-
berg.de/de/service/publi 
kation/did/teilhabechan 
cen-von-kindern-und-
jugendlichen-in-baden-
wuerttemberg/?tx_rsm 
bwpublications_pi3%5B
ministries%5D=11&cHas
h=c6ffac8c28c2cf22108e
2d7a4cdb2529  
(Abruf: 13.05.2022).

21 Kraus, Elisabeth/Sauer, 
Lenore (2019): Familien-
strukturen im Fluchtkon-
text. Wie unterscheiden 
sich Frauen und Männer? 
In: Bundesinstitut für 
Bevölkerungsforschung 
(Hrsg.): Bevölkerungs-
forschung Aktuell Nr. 2; 
S. 3–7.

22 Lebensgemeinschaften 
mit minderjährigen  
Kindern, in denen die 
Staatsangehörigkeit der 
Bezugsperson bekannt 
ist. 

23 Zu diesem Ergebnis 
siehe auch den 9. Fami-
lienbericht der Bundes-
regierung: Bundesminis- 
terium für Familie, Seni-
oren, Frauen und Jugend 
(Hrsg.) (2021): Elternsein 
in Deutschland. Zusam-
menfassung des Gut-
achtens der Sachver-
ständigenkommission, 
Berlin.

Ein Blick auf das Bildungsniveau und die  
Erwerbsbeteiligung von alleinerziehenden  
Müttern zeigt, dass sich hinter der Lebens- 
form Alleinerziehend sehr unterschiedliche  
Lebensrealitäten verbergen. Knapp ein Viertel 
der alleinerziehenden Mütter war 2021 gering 
qualifiziert (23 %). Der Anteil der alleinerzie-
henden Mütter, die über ein hohes Qualifika-
tionsniveau verfügen, war mit 25 % ähnlich  
hoch. Hinsichtlich der Erwerbsbeteiligung  
zeigen sich deutlich Unterschiede zwischen  
alleinerziehenden Müttern und Vätern: 2021 
waren 75 % der alleinerziehenden Mütter19  
und 88 % der alleinerziehenden Väter er-
werbstätig. 37 % der alleinerziehenden er-
werbstätigen Mütter waren in Vollzeit be- 
schäftigt, von den alleinerziehenden Vätern  
waren es 86 %. 

2.3 Armutsgefährdung 

Zur Heterogenität von Familie gehört auch,  
dass das Einkommen von Familien und die  
finanziellen Ressourcen ungleich verteilt sind. 
Dies spiegelt sich in den Armutsgefährdungs-
quoten von Familien wider. 2021 waren 16 % 
der Bevölkerung in Baden-Württemberg ar-
mutsgefährdet. Für Paarfamilien mit einem  
Kind oder zwei Kindern bestand seltener als  
für den Durchschnitt der Bevölkerung ein  
Armutsrisiko (9 % bzw. 12 %). Dagegen waren 
kinderreiche Familien (32 %) und Alleiner-
ziehende (45 %) deutlich überdurchschnittlich 
häufig armutsgefährdet. Das Aufwachsen in 
Armutslagen ist ein Risikofaktor für die Ent-
wicklung und das Wohl von Kindern.20 Auch 
wenn sich deutliche Wechselwirkungen zwi-
schen ökonomischer Armut und weiteren  
Lebenslagedimensionen zeigen, besteht kein 
Automatismus. Für das Wohl von Familien ist 
nicht allein das Einkommen ausschlaggebend. 
Weitere Faktoren wie die innerfamiliale Be-
handlung des ökonomischen Sachverhaltes, 
Bewältigungsstrategien und soziale Netz- 
werke von Eltern oder gesellschaftliche  
Rahmenbedingungen können eine ent- 
scheidende Rolle spielen.

2.4 Migration und kulturelle Vielfalt

Ein weiterer Aspekt von Heterogenität ist die 
zunehmende kulturelle Vielfalt von Familien. 
Insgesamt lebten in Baden-Württemberg 2021 
rund 569 200 Familien mit minderjährigen  
Kindern mit Migrationshintergrund. Das ent-
spricht rund der Hälfte aller Familien mit  
minderjährigen Kindern (51 %). In rund 59 % 
dieser Familien hatten beide Eltern einen  
Migrationshintergrund. 79 % der Familien mit 

Migrationshintergrund waren Ehepaare mit  
Kindern (Familien ohne Migrationshinter- 
grund: 73 %). Im Vergleich zu Familien ohne 
Migrationshintergrund lebten Familien mit  
Migrationshintergrund etwas seltener in nicht 
ehelichen Lebensgemeinschaften (8 % versus 
9 %) und seltener als Alleinerziehende (13 % 
versus 18 %). Zu Familienkonstellationen im 
Fluchtkontext liegen für Baden-Württemberg 
keine Daten vor. Eine bundesweite Studie  
zeigt, dass die Migrationsentscheidungen  
und -verläufe von Familien eine Vielzahl unter-
schiedlicher Formen und Muster annehmen.21

Die Gruppe der Familien mit Migrationshin-
tergrund ist sehr vielfältig. Verdeutlichen lässt 
sich dies durch die Betrachtung der Staats-
angehörigkeit der Bezugsperson in Familien  
mit Migrationshintergrund in Baden-Württem- 
berg. Rund 18 % der Bezugspersonen mit nicht 
deutscher Staatsangehörigkeit hatten 2021 die 
türkische Staatsangehörigkeit.22 Etwa jede  
achte dieser Bezugspersonen hatte die italie-
nische Staatsangehörigkeit (12 %) und rund  
7 % die kroatische oder rumänische Staats-
bürgerschaft. Die Anteile von Bezugspersonen 
mit anderen Staatsangehörigkeiten lagen je-
weils unter 5 %. Vielfältig ist auch, wie ex- 
terne Sachverhalte, etwa Religion und Bil- 
dung, in der Familie thematisiert werden und 
welche Sprache gesprochen wird. In 73 % aller 
Lebensgemeinschaften mit minderjährigen  
Kindern in Baden-Württemberg wurde 2021  
im Alltag überwiegend Deutsch gesprochen. 
Außerdem wurden in den Familien vor allem 
überwiegend Türkisch, Russisch oder andere 
europäische Sprachen gesprochen. 

Die ausgewählten empirischen Ergebnisse  
zur Anzahl und zum Geschlecht der Eltern, zu 
Familienformen, zur Armutsgefährdung und 
Migration verdeutlichen, dass sich Eltern- 
schaft sowie Lebensformen und Lebenslagen 
von Familien heute durch eine große Vielfalt 
auszeichnen. Gleichzeitig mit der Diversität  
von Familien sind die Anforderungen an die 
Eltern gestiegen.23 Dem Umgang mit Hetero-
genität in der alltäglichen Praxis kommt daher 
eine entscheidende Rolle zu.

3. Zum alltäglichen Umgang mit der  
Heterogenität von Familien

Die Heterogenität der Familie ist eine Tatsache, 
Familie und Gesellschaft haben sich geändert. 
Neue Familienformen sind dazugekommen,  
und bisher latent gelebte werden manifest. Die 
im Alltag bislang anerkannten Familien be- 
stehen weiterhin, sie werden jetzt ergänzt  
durch andere. Die nun sichtbare Vielheit von 

https://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/de/service/publikation/did/teilhabechancen-von-kindern-und-jugendlichen-in-baden-wuerttemberg/?tx_rsmbwpublications_pi3%5Bministries%5D=11&cHash=c6ffac8c28c2cf22108e2d7a4cdb2529
https://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/de/service/publikation/did/teilhabechancen-von-kindern-und-jugendlichen-in-baden-wuerttemberg/?tx_rsmbwpublications_pi3%5Bministries%5D=11&cHash=c6ffac8c28c2cf22108e2d7a4cdb2529
https://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/de/service/publikation/did/teilhabechancen-von-kindern-und-jugendlichen-in-baden-wuerttemberg/?tx_rsmbwpublications_pi3%5Bministries%5D=11&cHash=c6ffac8c28c2cf22108e2d7a4cdb2529
https://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/de/service/publikation/did/teilhabechancen-von-kindern-und-jugendlichen-in-baden-wuerttemberg/?tx_rsmbwpublications_pi3%5Bministries%5D=11&cHash=c6ffac8c28c2cf22108e2d7a4cdb2529
https://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/de/service/publikation/did/teilhabechancen-von-kindern-und-jugendlichen-in-baden-wuerttemberg/?tx_rsmbwpublications_pi3%5Bministries%5D=11&cHash=c6ffac8c28c2cf22108e2d7a4cdb2529
https://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/de/service/publikation/did/teilhabechancen-von-kindern-und-jugendlichen-in-baden-wuerttemberg/?tx_rsmbwpublications_pi3%5Bministries%5D=11&cHash=c6ffac8c28c2cf22108e2d7a4cdb2529
https://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/de/service/publikation/did/teilhabechancen-von-kindern-und-jugendlichen-in-baden-wuerttemberg/?tx_rsmbwpublications_pi3%5Bministries%5D=11&cHash=c6ffac8c28c2cf22108e2d7a4cdb2529
https://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/de/service/publikation/did/teilhabechancen-von-kindern-und-jugendlichen-in-baden-wuerttemberg/?tx_rsmbwpublications_pi3%5Bministries%5D=11&cHash=c6ffac8c28c2cf22108e2d7a4cdb2529
https://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/de/service/publikation/did/teilhabechancen-von-kindern-und-jugendlichen-in-baden-wuerttemberg/?tx_rsmbwpublications_pi3%5Bministries%5D=11&cHash=c6ffac8c28c2cf22108e2d7a4cdb2529
https://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/de/service/publikation/did/teilhabechancen-von-kindern-und-jugendlichen-in-baden-wuerttemberg/?tx_rsmbwpublications_pi3%5Bministries%5D=11&cHash=c6ffac8c28c2cf22108e2d7a4cdb2529
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30

Statistisches Monatsheft Baden-Württemberg 6+7/2022Bevölkerung,
Familie

24 Zur Unterscheidung von 
Toleranz und Anerken-
nung siehe Forst, Rainer 
(2003): Toleranz im Kon-
flikt. Frankfurt a. M.; 
Suhrkamp.

Familie und ihre zunehmend allgemeine An-
erkennung, nicht zuletzt durch Politik und  
Recht, entspricht gleichsam der Möglichkeit, 
mit seinen individuellen Besonderheiten mit 
anderen Menschen als Familie zu leben. Trotz 
all dieser Errungenschaften tun wir uns  
weiterhin schwer mit der Diversität der Men-
schen im Allgemeinen und der Heterogenität 
der Familien im Besonderen. 

Wenn Politik und Recht versuchen, auf die  
sich wandelnden familialen Lebenswirklich-
keiten zu reagieren, wenn sie beabsichtigen, 
den Raum dessen neu zu vermessen, was  
als Familie und Elternschaft moralisch zu  
respektieren sei, dann löst dies stets zahl- 
reiche Widersprüche und Konflikte aus. Den 
einen gehen die politischen und rechtlichen 
Anpassungen nicht schnell und weit genug,  
den anderen gehen der gesellschaftliche Wan-
del und die Anerkennung anderer Lebens-
entwürfe immer wieder zu schnell und zu  
weit. Für die Vergangenheit belegen dies die 
Diskussionen zu nichtehelichen Lebensge-
meinschaften und Alleinerziehenden oder  
zur rechtlichen Gleichstellung von Frau und 
Mann in der Ehe sowie zur Vereinbarkeit von 
Beruf und Familie in Verbindung mit einer  
außerhäuslichen Betreuung für Kinder auch 
unter 3 Jahren. In der Gegenwart belegen 
dies die Diskussionen etwa zu einer zeit- 
gemäßen Gesetzgebung für die Fortpflan-
zungsmedizin und Leihmutterschaft, zu Refor-
men des Abstammungs- und Adoptionsrechts  
mit Erleichterungen der Elternschaft für ge-
schlechtsgleiche Paare, zur Weiterentwick- 
lung des sogenannten „kleinen Sorgerechts“ 
auf vier Erwachsene, zur Einführung eines  
Instituts der Verantwortungsgemeinschaft mit 
einer unbestimmten Anzahl von Personen  
oder wenn ein Selbstbestimmungsgesetz das 
bisherige Transsexuellengesetz ersetzen soll, 
um künftig Änderungen des Geschlechtsein-
trags im Personenstand grundsätzlich per  
Selbstauskunft zu ermöglichen, also ohne  
Gutachten, ärztliche Atteste oder Gerichtsver-
fahren.

Dieser vielstimmige Diskurs vollzieht sich in 
einer Gesellschaft, die sich als modern be-
schreibt, da sie Kontingenz und damit Hetero-
genität gleichsam zulässt und steigert. In  
dieser Gesellschaft gibt es keine allgemein- 
gültige Vorstellung darüber, was als Familie 
zählt. So sind die Familienformen sehr viel- 
fältig, wenngleich es Präferenzen gibt, etwa  
für ein gemeinsames Leben mit Kindern, für 
Zweisamkeit und Exklusivität der Partner- 
schaft der familialen wie rechtlichen Eltern  
sowie für die soziale und biologische Einheit 
der Elternschaft bei wenigstens einem der  

zwei Eltern. Trotz aller struktureller Unter- 
schiede in Lebensformen und Lebenslagen,  
Lebensläufen und Lebensstilen haben doch  
all diese Familien mit Kindern und ohne Kin- 
der den gemeinsamen Nenner, dass sich die 
jeweils beteiligten Mitglieder als Familie  
verstehen, also zu einer Familie zugehörig  
beobachten. Die Heterogenität der Familie  
resultiert aus der Praxis dessen, wie Familie  
in der Moderne möglich ist, nämlich durch 
Selbstherstellung und Selbstgestaltung (siehe 
Übersicht). 

Gleichzeitig existieren in der sozialen Umwelt 
der Familien, etwa bei Freunden und Ver- 
wandten, in Politik und Recht oder in den  
Religionen Vorstellungen von Familie, die  
andere sein können als die Vorstellungen  
jener, die sich als Mitglied einer Familie  
sehen. So orientieren sich Politik und Recht  
primär an Programmen und nicht umfassend 
an den Besonderheiten und Interessen einzel-
ner Personen. Solche Programme, wie Regie-
rungs- oder Parteiprogramme einerseits und 
Gesetze andererseits, liefern dann die Orien-
tierung dafür, was als Familie politisch, öko-
nomisch und rechtlich zu unterstützen oder  
auszulegen ist. 

Die Heterogenität von Familie ergibt sich  
somit aus der Praxis höchstpersönlicher Ent-
scheidungen, aber auch politischer Entschei-
dungen über die Gleichgültigkeit und Gleich-
berechtigung von Familienformen. Der Um- 
gang mit der Heterogenität der Familie ist  
damit stets paradox und dialektisch. Auf der 
einen Seite die Unabhängigkeit der Lebens-
gemeinschaft bei der Selbstbenennung als  
Familie und gleichzeitig die Abhängigkeit  
von gesellschaftlichen Forderungen etwa der 
Politik und des Rechts. Da Selbstbestimmung 
und Fremdbestimmung, Anspruch und An-
forderungen stets zu unterscheiden sind,  
stellt sich die Frage: Wieviel Autonomie er- 
kennt man der jeweiligen Seite an, zumal  
dann, wenn neue und scheinbar neue Fami-
lienformen auch Anerkennung und Förderung 
und nicht nur Toleranz beanspruchen (siehe  
i-Punkt  „Autonomie und Autarkie“)?24 

Dialektisch ist der Umgang mit dieser Frage  
insofern, als er einem Dialog entsprechen  
kann, bei dem die besonderen Ansprüche der 
jeweiligen Familien und politisch-rechtliche  
Forderungen an Familie verhandelt werden.  
Oft über Jahrzehnte oder auch vergleichs- 
weise schnell wird im ständigen Hin und Her 
aller artikulierten Begründungen verhandelt,  
ob die einzelne Familienform eine besondere 
Familienform der allgemeinen Familienform  
ist. Das dialektische Prinzip kennt keine letzte 
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Lebensformen ohne Kinder und die sich nicht als Familie bezeichnen

Was zählt zu den 

Lebensformen? 

Alleinstehende (lfa) Paare (lfx) 
Lebensgemeinschaften mit 
drei oder mehr Personen (lfy) 

lfa lf1, lf2, lf3, …  lfx lf1, lf2, lf3, lf4, lf5, … lfy

Wie ist die Lebens-
form möglich? 

Selbstbenennung: Selbstherstellung und Selbstgestaltung der Lebensform als 
Alleinstehend, Intimbeziehung, Verantwortungsgemeinschaft, Wohngemeinschaft etc.

Lebensgemeinschaften als Familie
Lebensgemeinschaften

ohne Kinder (fx) 
Lebensgemeinschaften

mit Kindern (fy)

f1, f2, f3, …  fx f1, f2, f3, f4, f5, …  fy
Was zählt zur 
Familie? 

Wie ist Familie 
möglich? 

Selbstbenennung: Selbstherstellung und Selbstgestaltung 
der Lebensform als Familie

Beispiele: 
Lebensgemeinschaften ohne Kinder Lebensgemeinschaften mit Kindern 

Erläuterung: 

f1

f2

.

.

.
fx

Paar 

FamilienForschung Baden-Württemberg, Statistisches Landesamt Baden-Württemberg  

Erwachsene(r), Kind  
Liebesbeziehung
Übernahme von (rechtlicher) Verantwortung

Wahlverwandtschaft/
Verantwortungsgemeinschaft 

f3

f4

Wahlverwandtschaft/ 
Verantwortungsgemeinschaft 

Wahlverwandtschaft/ 
Verantwortungsgemeinschaft 

f5 Wahlverwandtschaft/
Verantwortungsgemeinschaft 

f1

f2

Alleinerziehend 

Eltern als (nicht-)
eheliches Paar [hetero-, 
homo-, bi-, transsexuell etc.]

f3

f4

Co-Elternschaft

Patchwork-Familie 
(Geschwister haben 
nicht die selben Eltern) 

f5 Queer-Familie

f6 Drei-Eltern-Familie

f8 Drei- oder Viergenerationenfamilie
.
.
.
fy

. . . 

. . . 
Übernahme von (rechtlicher) Verantwortung für die Erziehung des Kindes 

f7 Verantwortungsgemeinschaft
von zwei Alleinerziehenden

Lebensformen – Lebensgemeinschaften als FamilieÜ
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25 Stekeler, Pirmin (2014): 
Hegels Phänomenologie 
des Geistes. Ein dialo-
gischer Kommentar, 
Band 1. Hamburg;  
Meiner; S. 48.

26 Zu der Unterscheidung 
von Ethik und Moral 
siehe Forst, Rainer 
(2015): Normativität und 
Macht. Berlin; Suhrkamp.

27 Siehe Butler, Judith 
(2009): Die Macht der Ge- 
schlechternormen und 
die Grenzen des Mensch- 
lichen. Frankfurt a. M.; 
Suhrkamp; S. 173–183.

Begründung, sondern nur ein ständiges  
Hinterfragen aller Begründungen und „was  
als (…) der beste und brauchbarste Artiku-
lationsvorschlag ist, und zwar im Kontrast  
zu verfügbaren Alternativen“.25 

Beachtenswert während dieses Dialogs ist  
die Unterscheidung von Ethik und Moral, also 
zwischen der Wertschätzung dessen, was  
eine Familie ist und der Respektierung dessen, 
wie sie möglich ist: Einerseits die politisch- 
ethische Anerkennung oder Nichtanerken- 
nung der jeweiligen Besonderheit einer  
Lebensgemeinschaft auch als Familie, ande-
rerseits das moralisch relevante Problem  
der Autonomieeinschränkung im Sinne poli- 
tischer und rechtlicher Achtung oder Miss- 
achtung der Selbstbenennung einer Lebens-
gemeinschaft als Familie.26 Ungeachtet  
dessen, ob eine Lebensgemeinschaft als  
Familie anerkannt wird, gilt es im politischen 
und rechtlichen Kontext, die Entscheidungen 
zu begründen, die die Selbstwirksamkeit der 
Lebensgemeinschaften eingrenzen oder er-
weitern. Zwar wäre die ethische Anerkennung 
der Besonderheit einer Familie der erste  
Schritt, aber er wäre nicht entscheidend für  
politische Maßnahmen und ihre Inanspruch-
nahme. So muss eine Lebensgemeinschaft  
als Familie ethisch nicht anerkannt werden,  
um gleichzeitig als „Co-Autor“ ihrer familialen 
Ordnung durch rechtliche und ökonomische 
Maßnahmen respektiert zu werden (siehe  
i-Punkt „Ethik und Moral – Zwei empirische 
Fälle“). 

Politische Entscheidungen legitimieren und  
konstituieren eine Heterogenität von Familie. 
Offen bleibt, ob die moralische Anerken- 
nung der Zugehörigkeit einer Lebensge-
meinschaft als Familie im politischen Kon- 
text Auslöser wird, eine neue Hierarchie von  
anerkannten und nichtanerkannten Familien  

zu errichten. Lebensgemeinschaften als Fa- 
milien werden in jedem Fall politisch-recht- 
lich dann hierarchisiert, wenn ethische Vor-
stellungen von einer „richtigen“ Familie ein-
hergehen mit der Ablehnung moralischer  
Perspektiven des Respekts.27 

Weitere Auskünfte erteilten 
Dr. Bernd Eggen, Telefon 0711/641-29 53, 
Bernd.Eggen@stala.bwl.de
Dr. Stephanie Saleth, Telefon 0711/641-20 33,
Stephanie.Saleth@stala.bwl.de
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Autonomie und Autarkie 

Autonomie bedeutet nicht Autarkie. 
Autarkie bezeichnet eine Selbstbe-

stimmung und Selbstgenügsamkeit unab-
hängig von einer Umwelt. Autonomie, bei-
spielsweise einer Lebensgemeinschaft, 
bezeichnet eine semantisch eigensinnige 
oder „eigengesetzliche“ Selbstbestimmung 
und Selbstständigkeit in einem gleichsam 
paradoxen und dialektischen Verhältnis 
von Abhängigkeit und Unabhängigkeit, 
von Fremd- und Selbstorientierung zu ihrer 
Umwelt. 

Ethik und Moral –  
Zwei empirische Fälle

Die Unterscheidung von ethischer Aner-
kennung einer Lebensform und moralischer 
Anerkennung der Selbstbestimmung einer 
Lebensform lenkt beispielsweise die Er-
klärungen der Bundestagsabgeordneten 
zu der namentlichen Abstimmung über 
den Entwurf eines Gesetzes zur Einführung 
des Rechts auf Eheschließung für Personen 
gleichen Geschlechts. Trotz ethischer, recht-
licher und religiöser Bedenken erkannten 
Abgeordnete die Selbstbestimmung ge-
schlechtsgleicher Lebenspartnerschaften 
an und stimmten für das Gesetz und für 
eine Gleichstellung mit geschlechtsunglei-
chen Lebenspartnerschaften. Anders jene 
Abgeordnete, die den Gesetzesentwurf 
ablehnten und sich für eine rechtliche Un-
terscheidung von Ehe und geschlechts-
gleicher Lebenspartnerschaft aussprachen. 
Ihre ethische Überzeugung, dass die Ehe 
nur eine Verbindung von Mann und Frau 
sei, geht einher mit einer moralischen Miss-
achtung der Selbstbestimmung der ge-
schlechtsgleichen Lebenspartnerschaft. 
Die Autonomie der Lebenspartnerschaft 
wird in diesem Fall insofern eingeschränkt, 
als den geschlechtsgleichen Partnern die 
Zugehörigkeit zur Ehe politisch verweigert 
wird.  

Deutscher Bundestag (2017): Plenarproto-
koll 18/244, S. 25211–25249.
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